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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 
für die Gemeinde Bornholt 

 

Bekanntmachung der Erstaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Ge-
meindegebiet der Gemeinde Bornholt 

 

Die Gemeindevertretung Bornholt hat in ihrer Sitzung am 02.12.2025 die Erstaufstellung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Bornholt beschlossen. 

Der Plangeltungsbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Bornholt. 

 

 
 

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Hohenwestedt, 17.04.2026 
Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 

 

Im Auftrag 
gez. Fenja Wischnewski 
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Gemeinde Rade bei  
Hohenwestedt 

 Rade bei Hohenwestedt, 16.04.2026  

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rade bei Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 
 
 

Dienstag, den 28.04.2026, um 19:30 Uhr, 
im Sportlerheim, Dorfstraße 15, 24594 Rade bei Hohenwestedt 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung  

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher      Sitzung  

5 Mitteilungen des Bürgermeisters  

6 Einwohnerfragestunde  

7 Stellungnahme zum Prüfungsbericht über die überörtliche Prü-
fung durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde 

GV22/2026-001 

8 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung 
von Abwasser aus Kleinkläranlagen 

GV22/2026-003 

9 Neufassung der Entschädigungssatzung GV22/2026-004 

10 Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
und Ausschüsse 

GV22/2026-005 

11 vorläufiger Jahresabschluss 2025 / vorläufige Bilanz zum 
31.12.2025 

GV22/2026-006 

12 Anfragen aus der Gemeindevertretung  
 
 

13 Neukonzeption des Sirenennetzes im Land Schleswig-Holstein:  
(nichtöffentlich) 

GV22/2026-007 

 

 
Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gremiums wird der Tagesordnungspunkt 13 unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. 
 
 
 
gez.Hans-Hermann Voß 
Bürgermeister 
[Dokumentende] 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Andreas Lempkowski 
letzte bekannte Anschrift: 24634 Padenstedt, Störstraße 2 

                                                      Kassenzeichen: 99/25018485 vom 30.03.2026 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 16.04.2026 
 
 
Im Auftrag 
gez. Scharf 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Hanerau-Hademarschen 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.November 2025 folgende Haushaltssatzung er-

lassen: 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 7.569.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.234.200,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 
einem Jahresfehlbetrag von 
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 
§ 26 Absatz 1 Satz GemHVO zum Haushaltsausgleich von 
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage von 
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von                                                   

0,00 
664.700,00 

 
664.700,00 

 
0,00 
0,00 

EUR 
EUR 
 
EUR 
 
EUR 
EUR 

    
       

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
7.544.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

7.579.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

310.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

365.600,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 32,23 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 250 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 % 

(2) Gewerbesteuer 

 

 

 

360 % 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bür-

germeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjähr-

lich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.  

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Hanerau-Hademarschen, den 13.04.2026  

 

 

gez. 

 

Thomas Deckner 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung für die  

Gemeindebücherei Hohenwestedt 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Mai 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Alternative 2 und 6 Abs. 1 

bis 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein (KAG) vom  

10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 

(GVOBl. Schl.-Holst. S 564) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Hohenwestedt vom  

24. März 2026 folgende Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeindebücherei  

Hohenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde Hohenwestedt unterhält als öffentliche Einrichtung eine Bücherei unter der Be-

zeichnung „Gemeindebücherei Hohenwestedt“ (nachfolgend Gemeindebücherei genannt). 

(2) Die Gemeindebücherei dient gemeinnützigen Zwecken. Sie ist gemeindliches Eigentum und 

wird durch öffentliche Mittel unterhalten. 

 

§ 2 

Benutzungsrecht 

 

(1) Die Gemeindebücherei stellt Bücher und andere Druckerzeugnisse sowie Bild-, Ton- und Da-

tenträger, digitale Medien, Gesellschaftsspiele, Puzzle, Tonies und Gegenstände der Bibliothek 

der Dinge (nachfolgend zusammenfassend Medien genannt) nach der Maßgabe dieser Benut-

zungs- und Gebührensatzung zur Benutzung zur Verfügung. 

(2) Im Rahmen dieser Satzung ist jeder berechtigt, die Einrichtung der Gemeindebücherei zu nut-

zen und Medien zu entleihen. Die Leitung der Gemeindebücherei kann für die Benutzung der Ein-

richtung besondere Bestimmungen treffen. 

(3) Zur Erfüllung der Aufgabe werden persönliche Daten der Benutzer/innen im erforderlichen Um-

fang elektronisch verarbeitet. 

 

§ 3 

Anmeldung 

 

(1) Die Benutzerin oder der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Perso-

nalausweises oder Reisepasses mit der amtlichen Meldebescheinigung an. Name, Vorname, An-

schrift und Geburtsdatum, das jeweils entliehene Medium und die Ausleihzeit werden nach der 

Maßgabe der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes erfasst und verarbeitet. 
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(2) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Einwilligung ihrer gesetzli-

chen Vertreter sowie deren Verpflichtungserklärung für Schäden und die nach § 10 dieser Satzung 

zu zahlenden Gebühren selbstschuldnerisch aufzukommen. 

(3) Nach der Anmeldung erhält jede Benutzerin oder jeder Benutzer einen Leseausweis im 

Scheckkartenformat, ohne den keine Medien entliehen werden können. Der Leseausweis ist nicht 

übertragbar und bleibt Eigentum der Gemeindebücherei Hohenwestedt. Um Missbrauch zu ver-

meiden, ist der Verlust des Leseausweises unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Die Benutzerin oder der Benutzer bzw. seine gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher Ver-

treter erkennt diese Benutzungs- und Gebührensatzung bei der Anmeldung durch eigenhändige 

Unterschrift an. 

(5) Wohnungswechsel und Namensänderung sind der Gemeindebücherei unter Vorlage des Per-

sonalausweises umgehend mitzuteilen. 

 

§ 4 

Benutzung 

 

(1) Die Benutzerin oder der Benutzer ist verpflichtet, sich bei der Entgegennahme der Medien von 

deren ordnungsgemäßen Zustand zu überzeugen. 

(2) Die Medien gelten als ordnungsgemäß übergeben, wenn nicht unverzüglich Beanstandungen 

geltend gemacht werden. 

(3) Leihfristen: 

Bücher, Puzzle, Gesellschaftsspiele, Tolino Vier Wochen 

Bibliothek der Dinge Vier Wochen 

Digitale Medien der Onleihe Siehe Webseite, da unterschiedliche Leih-

fristen je nach Medientyp 

Hörbücher, Filme, Tonies, Zeitschriften Zwei Wochen 

Präsenzbestände können nur in den Räumen der Gemeindebücherei benutzt werden. Ausnahms-

weise kann eine kürzere oder längere Leihfrist festgelegt werden. 

(4) Die Leihfrist kann zweimal verlängert werden, wenn für den jeweiligen Titel keine Vormerkung 

vorliegt. Die Verlängerung muss rechtzeitig vor Ablauf der Leihfrist unter Vorlage des Leseauswei-

ses beantragt werden. Die Verlängerung kann telefonisch, auf dem Anrufbeantworter, per E-Mail 

oder über OPAC erfolgen. Ausgenommen von der Verlängerung sind Zeitschriften, Weihnachtsbü-

cher, Osterbücher und saisonale Medien der Bibliothek der Dinge. 

(5) Die Gemeindebücherei ist berechtigt, ausgeliehene Medien jederzeit zurückzufordern. 

(6) Ausgeliehene Bücher und andere Medien können vorgemerkt werden. Vorgemerkte Medien 

sind innerhalb von einer Woche nach Benachrichtigung in der Gemeindebücherei abzuholen. 

(7) Die Benutzerin oder der Benutzer darf Medien nicht an Dritte weitergeben. 

(8) Bei Überschreitung der Leihfrist werden Gebühren nach § 10 dieser Satzung fällig. 

(9) Für die Nutzung der durch die Gemeindebücherei angebotenen digitalen Dienstleistungen gel-

ten die dort genannten Benutzungsbedingungen. 
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§ 5 

Auswärtiger Leihverkehr 

 

Bücher und andere Medien, die nicht im Bestand der Gemeindebücherei vorhanden sind, können 

durch den auswärtigen Leihverkehr nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. 

 

§ 6 

Behandlung der Medien, Haftung 

 

(1) Die Benutzerin oder der Benutzer ist verpflichtet, die Medien sorgfältig zu behandeln, sie vor 

Veränderungen, Beschmutzung oder Beschädigung zu bewahren sowie Anstreichungen und 

Randbemerkungen zu unterlassen. 

(2) Bild-, Ton- und Datenträger dürfen nur auf handelsüblichen Geräten und unter den von den 

Herstellerfirmen vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen abgespielt werden. Die Benutze-

rin oder der Benutzer haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts-

gesetzes (§ 85 UrhRG). Eine Gewährleistung der Gemeindebücherei, die sich auf die Funktionsfä-

higkeit der entliehenen Medien bezieht, ist ausgeschlossen. 

(3) Beschädigungen oder Verlust der Medien sind der Gemeindebücherei unverzüglich anzuzei-

gen. Die Benutzerin oder der Benutzer bzw. deren oder dessen gesetzliche Vertreterin oder ge-

setzlicher Vertreter hat Schadenersatz zu leisten. Bei Verlust oder Beschädigung eines Tonies ist 

der Zeitwert zum Zeitpunkt des Verlustes zu erstatten. 

(4) Die Gemeindebücherei haftet nicht für Schäden, die einer Benutzerin oder einem Benutzer auf-

grund von fehlerhaften Inhalten der von ihr oder ihm benutzten Medien entstehen. 

(5) Die Benutzerin oder der Benutzer, in deren oder dessen Wohnung eine meldepflichtige über-

tragbare Krankheit auftritt, darf die Gemeindebücherei während der Zeit der Ansteckungsgefahr 

nicht aufsuchen. Medien dürfen erst nach der Desinfektion, für die die Benutzerin oder der Benut-

zer verantwortlich ist, zurückgegeben werden. Die durchgeführte Desinfektion ist nachzuweisen. 

 

§ 7 

Haftungsausschluss der Gemeindebücherei 

 

Die Gemeindebücherei ist nicht verantwortlich für Inhalte, die Verfügbarkeit und die Qualität von 

Angeboten Dritter, die über die bereitgestellte Datenleitung abgerufen werden. Sie haftet nicht für 

Schäden, die an Dateien, Datenträgern und Geräten von Benutzer/innen entstehen. 

 

§ 8 

Rückgabe 

 

(1) Die Medien sind spätestens am letzten Tag der Leihfrist zurückzugeben. 

(2) Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden, werden Versäumnisgebühren 

nach § 10 dieser Satzung erhoben. 

(3) Versäumnisgebühren und sonstige Forderungen unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-

wege. Zusätzlich entstandene Kosten trägt die Benutzerin oder der Benutzer. 

(4) Versäumnisgebühren müssen auch dann entrichtet werden, wenn die Benutzerin oder der Be-

nutzer keine schriftliche Mahnung erhalten hat. 



253 
 
 

§ 9 

Hausordnung 

 

(1) Der Leitung der Gemeindebücherei steht das Hausrecht zu. Die Ausübung des Hausrechts 

kann übertragen werden. Das Büchereipersonal ist berechtigt, der Benutzerin oder dem Benutzer 

Weisungen zu erteilten. Diesen Anweisungen ist Folge zu leisten. 

(2) In den Räumen der Gemeindebücherei haben alle Benutzerinnen und Benutzer sich so zu ver-

halten, dass der ungestörte Aufenthalt und das ruhige Arbeiten aller sichergestellt ist. 

(3) Das Rauchen, der Verzehr von Speisen und Getränken sowie die Ablage von Garderobe auf 

Tischen und Stühlen müssen unterbleiben. 

(4) Die Gemeindebücherei haftet nicht für verlorengegangene Gegenstände. 

(5) Tiere dürfen in die Räume der Bücherei nicht mitgebracht werden. 

 

§ 10 

Gebühren 

 

(1) Für die Benutzung der Gemeindebücherei Hohenwestedt sind Gebühren zu entrichten. 

(2) Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner ist die Benutzerin oder der Benutzer, mit deren 

oder dessen Leseausweis die Medien entliehen werden oder der nachstehende gebührenpflichtige 

Leistungen in Anspruch nimmt. Die Gebühr entsteht jeweils mit der Festsetzung durch die Ge-

meindebücherei und wird zum selben Zeitpunkt fällig. 

(3) Es werden folgende Gebühren erhoben: 

1. Jahreslesegebühr 

a) Erwachsene ab 18 Jahren    18,00 € 

b) Familien (2 erwachsene Personen im Haushalt)    25,00 € 

c) Kinder bis 18 Jahre, darüber hinaus Schülerinnen 

    und Schüler sowie Studierende mit gültigem Nachweis        frei 

d) Probeleseausweis für 3 Monate (nur einmalig möglich)        5,00 € 

2. Jahreslesegebühr ermäßigt (Personen ab 67 Jahren)    12,00 € 

Die Jahreslesegebühr ist fällig bei der erstmaligen Entleihung im Jahr. 

Auf mündlichen Antrag werden Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II gemäß Sozialgesetz-

buch Zweites Buch (SGB II), Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß Sozialgesetzbuch Zwölftes 

Buch (SGB XII) Drittes Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß So-

zialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Viertes Kapitel oder Asylbewerber gemäß Asylbewer-

berleistungsgesetz (AsylbLG) von der Jahreslesegebühr freigestellt. Der Sozialleistungsbezug 

ist durch Vorlage eines gültigen Bescheides nachzuweisen. 

3. Versäumnisgebühren 

Bei verspäteter Rückgabe werden folgende Gebühren erhoben 

a) Pro säumigen Ausleihtag für jede Medieneinheit    0,20 € 

b) Bearbeitungsgebühr pro schriftlicher Abgabe-/Zahlungserinnerung   1,00 € 

Nach dreimaliger erfolgloser Abgabe-/Zahlungserinnerung durch die Gemeindebücherei, wer-

den durch das Amt Mittelholstein als für die Gemeinde Hohenwestedt gesetzlich zuständige 

Verwaltungsbehörde, der Neubeschaffungswert bzw. die Kosten für vergleichbare Medien zu-
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züglich den Aufbereitungskosten von 5,00 Euro je Medium in Rechnung gestellt. Dieses gilt 

ebenfalls für verlorengegangene oder unbrauchbar gewordene Medien. 

4. Sonstige Gebühren  

Ersatzleseausweis 2,50 € 

Bestellungen im auswärtigen Leihverkehr 1,00 € 

Verlust pro Spielteil bei Gesellschaftsspielen 2,00 € 

Materialumlage für die Bibliothek der Dinge                                 nach Verbrauch 

(4) Für Inhaber der Ehrenamtskarte wird der Leseausweis kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

§ 11 

Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten der Gemeindebücherei werden öffentlich in der Gemeindebücherei bekannt 

gemacht. 

 

§ 12 

Schuldner, Fälligkeit der Gebühren 

 

Schuldnerin oder Schuldner der Gebühren ist die Benutzerin oder der Benutzer, sowie ggf. die 

gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter. Die Gebühren entstehen mit der Verwirkli-

chung der in § 10 geregelten Gebührentatbestände. Sie werden mit ihrem Entstehen sofort fällig 

und sind an die Gemeindebücherei zu zahlen. Rückständige Gebühren nach § 10 unterliegen der 

Beitreibung im Verwaltungswege. 

 

§ 13 

Ausschluss von der Benutzung 

 

Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Benutzungs- und Gebührensatzung verstoßen, 

können zeitweise oder auf Dauer von der Benutzung der Gemeindebücherei ausgeschlossen wer-

den. Die Entscheidung über den zeitweiligen oder dauerhaften Ausschluss obliegt der Leitung der 

Gemeindebücherei. In den Fällen des Ausschlusses ist die Benutzerin oder der Benutzer verpflich-

tet, den an sie oder ihn ausgegebenen Leseausweis unverzüglich an die Gemeindebücherei zu-

rückzugeben.  

 

§ 14 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen dieser 

Benutzungs- und Gebührensatzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen 

Daten, die aus der Prüfung der persönlichen Unterlagen bekannt geworden sind, durch die Ge-

meinde Hohenwestedt zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melderechtlichen Grün-

den erhoben und gespeichert sind. Das Amt Mittelholstein als für die Gemeinde Hohenwestedt 

gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde, darf sich dieser Daten zum Zwecke der Gebührener-

hebung nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten. 
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(2) Die Gemeinde Hohenwestedt bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von 

Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein 

Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung er-

forderlichen Daten zu führen und diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebüh-

rensatzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeindebücherei Hohenwestedt tritt am Tage 

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeindebücherei Hohenwestedt 

vom 06.08.2024 außer Kraft. 

 

 

Hohenwestedt, den 13.04.2026 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Tackesdorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17. März 2026 folgende Haushaltssatzung erlas-

sen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 152.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 187.300,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 35.100,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 35.100,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
 

0,00 
 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
150.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

183.300,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

2.000,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  

für die  

a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 311 % 

 b) Grundstücke (Grundsteuer B) 362 % 

(2) Gewerbesteuer 330 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindeversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindeversammlung mindestens 

halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

Tackesdorf, den 13.04.2026  

 

 

gez. 

 

Maik Weber 

 

 

(L.S.) 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Entschädigung 

von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

für die Gemeinde Arpsdorf 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 26. 

März 2026 (GVOBI. 2026 Nr. 27) in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in 

kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBI. 

Schl.-Holst. S. 215) in der zuletzt geänderten Fassung vom 10. November 2025, (GVOBl. 2025 Nr. 

152), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerweh-

ren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) 

vom 12. November 2024 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 832) und der Richtlinie über die Entschädigung 

von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – 

EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsblatt Schl.-Holst. S. 867) wird nach Beschlussfassung der 

Gemeindevertretung Arpsdorf vom 31.03.2026 folgende Satzung über die Entschädigung von eh-

renamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Arpsdorf erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverord-

nung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 % des Höchstsatzes der Verord-

nung. 

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister 

a) bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe 

von 31,00 €. 

b) bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der 

dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in Form einer 

monatlichen Pauschale in Höhe von 15,66 €. 

(3) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Auf-

wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Auf-

wandentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandentschädigung der Bürgermeisterin oder 

des Bürgermeisters. Die Aufwandentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschä-

digung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
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§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Ent-

schädigungsverordnung ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 % des Höchstsatzes der Verordnung für 

die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, in die sie gewählt sind. 

 

§ 3 

Bürgerliche Ausschussmitglieder 

 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maß-

gabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie 

gewählt sind ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

 

§ 4 

Ausschussvorsitzende 

 

Ausschussvorsitzende und bei Verhinderung von Ausschussvorsitzenden deren Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen ge-

leitete Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

 

§ 5 

Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 100 % des Höchstsatzes. 

(2) Die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer er-

hält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 50 % der Entschädigung der Gemeindewehrführerin oder des Gemein-

dewehrführers nach Absatz 1. 

3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und die stellvertretende Gemeinde-

wehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhalten nach Maßgabe der Entschä-

digungsverordnung Freiwillige Feuerwehren für die Reinigung der Kleidung eine monatliche Ent-

schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  

 

§ 6 

Gerätewartin oder Gerätewart 

 

Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Arpsdorf erhält nach Maßgabe 

der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für die Wartung und Pflege von 

Fahrzeugen eine monatliche Entschädigung in Höhe von 100 % des Höchstsatzes der Richtlinie. 
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§ 7 

Sonstige Entschädigungen 

 

(1) Der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit entgangene 

Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit ist auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert 

zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur 

Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 

an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird (§ 13 Abs. 1 EntschVO). 

(2) Selbständige erhalten auf Antrag gesondert für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 

oder der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Verdienstausfall eine Verdienstausfallentschädi-

gung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienst-

ausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschä-

digung beträgt 25,00 € je Stunde, höchstens jedoch 200,00 € pro Tag (§ 13 Abs. 2 EntschVO). 

(3) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder weniger als 20 

Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten gesondert für die durch die Wahrnehmung des Eh-

renamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingten Abwesenheit vom Haushalt auf Antrag für 

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz für diese Entschädigung 

beträgt die Höhe des zur jeweiligen Zeit geltenden Mindestlohn-Stundensatzes. Auf Antrag sind 

statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt zu ersetzen (§ 13 Abs. 3 EntschVO). 

(4) Die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr erhalten Ersatz nach Maßgabe des § 32 

BrSchG. 

 

§ 8 

Reisekostenentschädigungen 

 

Ehrenbeamtinnen und -beamten sowie ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kann auf 

Antrag für Dienstreisen eine Reisekostenvergütung nach den Vorschriften des Bundesreisekos-

tengesetzes gewährt werden. 

Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück können gesondert erstattet werden, höchs-

tens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei 

Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 

des § 5 Abs. 1-3 Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Arpsdorf 

tritt am 01.05.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig mit Inkrafttreten tritt die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkei-

ten für die Gemeinde Arpsdorf vom 15.07.2021 außer Kraft.  

 

Arpsdorf, den 14.04.2026 

 

gez.    (L.S.) 

Kerstin Gertz 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Bendorf 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Bendorf vom 

03. März 2022 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bendorf vom 16.03.2026 folgende Sat-

zung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Bendorf 

vom 02.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Bendorf, den 13.04.2026 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Holger Ott 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Lütjenwestedt 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Lütjen-

westedt vom 15. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) 

wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjenwestedt vom 

11.03.2026 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Lütjen-

westedt vom 23.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Lütjenwestedt, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Björn Baasch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Ehndorf 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Ehndorf vom 

20. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ehndorf vom 24.03.2026 folgende Sat-

zung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Ehndorf 

vom 30.03.2023 außer Kraft. 

 

 

Ehndorf, den 13.04.2026 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Hauke Göttsch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Nienborstel 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Nienborstel 

vom 15. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird 

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nienborstel vom 10. März 2026 

folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Nienbors-

tel vom 13.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Nienborstel, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Holger Kühl 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Padenstedt 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Padenstedt 

vom 22. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird 

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Padenstedt vom 12. März 2026 

folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Pa-

denstedt vom 14.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Padenstedt, den 14.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Katrin Beckmann 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Mörel 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Mörel vom 

12. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mörel vom 11.03.2026 folgende Sat-

zung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Mörel 

vom 14.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Mörel, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Bernd Steinbach 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Wapelfeld 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Wapelfeld 

vom 12. März 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird 

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Wapelfeld vom 09. März 2026 

folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 

 



295 
 
 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Wapel-

feld vom 02.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Wapelfeld, den 14.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Volker Delfs 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Jahrsdorf 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Jahrsdorf 

vom 12. April 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Jahrsdorf vom 17.03.2026 folgende 

Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  



298 
 
 

(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Jahrs-

dorfvom 13.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Jahrsdorf, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Hanna Damerow 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Grauel 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Grauel vom 

16. April 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Grauel vom 16.03.2026 folgende Satzung 

erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Grauel 

vom 02.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Grauel, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Friedrich Flügge 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Tappendorf 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Tappendorf 

vom 25. März 2022 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird 

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tappendorf vom 12. März 2026 

folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  
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(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Tappen-

dorf vom 01.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Tappendorf, den 14.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Rainer Köpke 

(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


